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Merkblatt zum Betriebspraktikum von Schülerinnen und Schülern  
 

Grundsätze 

Die nachfolgenden Auszüge aus dem „Erlass zur Ausgestaltung der 
Berufs- und Studienorientierung in Schulen“ (Erlass vom 08. Juni 
2015, ABl. S. 217) geben Grundsätze und Organisation des Prakti-
kums, Datenschutzbestimmungen sowie Regelungen für den Unfall-
versicherungs- und Haftpflichtschutz wieder. Grundsätze Die vielfäl-
tigen Bildungsgänge allgemeinbildender und beruflicher Schulen er-
fordern in der Regel für die Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeits-
welt exemplarische Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und Wirt-
schaftsleben der Unternehmen oder Betriebe. Durch Zusammenar-
beit zwischen Schulen und Unternehmen oder Betrieben sollen den 
Schülerinnen und Schülern aller Schulformen Möglichkeiten gegeben 
werden, exemplarische Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und Wirt-
schaftsleben zu erhalten. Eigene Anschauungen und Erfahrungen 
betrieblicher Praxis, Gespräche mit Betriebsangehörigen sowie Er-
kundungen des betrieblichen Umfeldes vermitteln den Schülerinnen 
und Schülern wichtige Erkenntnisse für ihre berufliche Orientierung. 
Dies erleichtert den Einsatz handlungsorientierter Arbeitsformen im 
Unterricht und fördert den Einstieg in Berufsausbildung und -tätigkeit.  

Organisation 

Betriebspraktika sind nach Maßgabe der jeweiligen Stundentafeln bei 
allgemeinbildenden Schulen Bestandteile des Berufsorientierungs-
prozesses und bei beruflichen Schulen Bestandteile des beruflichen 
Lernbereichs. Unternehmen oder Betriebe sollen so ausgewählt wer-
den, dass die angestrebten Grundsätze erreicht werden können. Da-
bei ist es wichtig, in Absprache mit den Praktikumsbetrieben geeig-
nete Beschäftigungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler 
zu finden. Unternehmen oder Betriebe sollen in zumutbarer Entfer-
nung vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler liegen und mög-
lichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Im 
Rahmen der Berufsorientierung sollen sachkundige Personen in die 
Vor- und Nachbereitung des Betriebspraktikums einbezogen werden. 
Dazu gehören z.B. Personen der Unternehmen oder Betriebe, der 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit, von Gewerkschaften oder Ar-
beitgeberverbänden, von Kammern, Innungen, Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen, Betriebs- oder Personalräten sowie des Am-
tes für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik. Schülerinnen und Schü-
ler unterliegen für die Dauer des Betriebspraktikums dem Weisungs-
recht des Betriebspersonals. Betriebspraktika begründen weder ein 
Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis. Eine finanzielle Ver-
gütung für Schülerinnen und Schüler ist nach dem Gesetz zur Rege-
lung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG in 
der jeweils geltenden Fassung) nicht vorgesehen. 

Datenschutz 

Erhalten Schülerinnen und Schüler während eines Betriebsprakti-
kums in privaten oder öffentlichen Einrichtungen (z.B. Polizeiverwal-
tung, Banken und Sparkassen, Freie Berufe, Personalabteilungen, 
Bereiche mit Aufgaben der Kundenbetreuung, Krankenhäuser, Pfle-
geheime oder sonstige soziale Einrichtungen sowie Entwicklungsab-
teilungen) Kenntnisse über personenbezogene Daten oder über fir-
menspezifische technische Konzepte, Prozesse oder Patente, ist das 
geltende Datenschutzrecht anzuwenden und die Wahrung aller Be-
triebsgeheimnisse sicherzustellen. 

Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Betriebspraktikums 
über die an ihrem Arbeitsplatz zu bearbeitenden Daten zu belehren. 
Sie werden mit einer schriftlichen Erklärung „Datenschutz im Be-
triebspraktikum für Schülerinnen und Schüler – Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit“ zur ausdrücklichen Verschwiegenheit verpflichtet. 

Lehrkräfte, die das Betriebspraktikum betreuen, weisen bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Auswertung des Praktikums auf daten-
schutzrechtliche Fragestellungen hin und erklären den Schülerinnen 
und Schülern altersgemäß die Bedeutung der Verschwiegenheits-
pflicht. 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des  
Infektionsschutzgesetzes 

Betriebspraktika sind einem Berufsausbildungsverhältnis ähnlich. Es 
finden daher die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der arbei-
tenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG vom 12. Ap-
ril 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 7 des 
Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) in der jeweils geltenden 
Fassung und des jeweiligen Unfallversicherungsträgers entspre-
chende Anwendung. – Soweit hier Stunden angesprochen sind, han-
delt es sich um Zeitstunden à 60 Minuten. 

- Kind im Sinne des JArbSchG ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist  
(§ 2 Abs. 1). 

– Jugendliche oder Jugendlicher im Sinne des JArbSchG ist, wer 15, 
aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 2 Abs. 2). 

– Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, gelten als Kin-
der im Sinne des JArbSchG (§ 2 Abs. 3). 

– Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres 
dürfen bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich nur 
mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden (§ 
5 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 7 Satz 1 Nr. 2 JArbSchG). Die Vorschriften 
der §§ 8 – 46 JArbSchG sind entsprechend anzuwenden; dabei kom-
men die Vorschriften über die Berufsschule (§ 9 JArbSchG), Prüfun-
gen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen (§ 10 JArb-
SchG), Urlaub (§ 19 JArbSchG) und Ausnahmen in besonderen Fäl-
len (§ 21 JArbSchG) nicht in Betracht. 

– Schülerinnen und Schüler, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr 
unterliegen, dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und 40 Stun-
den wöchentlich beschäftigt werden (§ 8 Abs. 1 JArbSchG). 

– Die Arbeitszeit liegt Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 6 und 
20 Uhr (§ 14 Abs. 1 JArbSchG). Dabei gelten folgende Ausnahmen: 

1. Jugendliche über 16 Jahre dürfen 

a) im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr; 

b) in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr; 

c) in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr; 

d) in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr beschäftigt werden (§ 14 
Abs. 2 JArbSchG). 

2. Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäf-
tigt werden (§ 14 Abs. 3 JArbSchG). 

– In den in § 16 Abs. 2 JArbSchG aufgeführten Ausnahmefällen (z.B. 
Krankenanstalten und Heime, Verkaufsstellen, Bäckereien, Friseur-
betriebe, Landwirtschaft, Gaststätten) können Schülerinnen und 
Schüler, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen auch an 
Samstagen tätig sein. Die tägliche Arbeitszeit beträgt in keinem Fall 
mehr als acht Stunden. 

– Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der tägli-
chen Beschäftigung ohne die Ruhepausen (JArbSchG § 4 Abs. 1). 

– Den Schülerinnen und Schülern müssen mindestens die nach § 11 
JArbSchG vorgesehenen Ruhepausen gewährt werden. Danach sind 
bei einer Arbeitszeit von 4,5 Stunden eine oder mehrere im Voraus 
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feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer einzulegen. Bei 
einer Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden müssen sie mindestens 30 
Minuten, bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden mindestens 60 
Minuten betragen. Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung 
von mindestens 15 Minuten (§ 11 Abs. 1 JArbSchG). Die Ruhepau-
sen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frü-
hestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor 
Ende der Arbeitszeit (§ 11 Abs. 2 JArbSchG). 

– Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ru-
hepausen (§ 4 Abs. 2 JArbSchG). Die Schichtzeit darf bei den Schü-
lerinnen und Schülern 10 Stunden nicht überschreiten (§ 12 JArb-
SchG). 

– Die Vorschriften über die gesundheitliche Betreuung (§§ 32 – 46 
Infektionsschutzgesetz IfSG) finden keine Anwendung, weil ein Block 
des Schülerpraktikums oder einer berufsorientierenden Maßnahme 
nur den kurzen Zeitraum von in der Regel maximal 15 Arbeitstagen 
umfasst. 

– Vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit in einer Gemein-
schaftseinrichtung (Kinderkrippe, Kindertagesstätte, Hort, Schule 
oder sonstige Bildungseinrichtung, Heim, Ferienlager oder ähnliche 
Einrichtung) ist es erforderlich, dass der Praktikumsbetrieb eine Be-
lehrung über die gesundheitlichen Anforderungen entsprechend § 35 
des IfSG durchführt. Teilnehmende an Maßnahmen zur Berufsorien-
tierung müssen die gesundheitlichen Anforderungen des § 34 IfSG 
erfüllen. Hinsichtlich der gesundheitlichen Anforderungen gelten be-
sondere Vorschriften für Schülerinnen und Schüler, die eine Tätigkeit 
i.S. des § 42 IfSG (Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von 
Lebensmitteln sowie Tätigkeiten in Küchen und Gaststätten und ähn-
lichen Einrichtungen) aufnehmen wollen oder die in Gemeinschafts-
einrichtungen i.S. des § 33 IfSG (Einrichtungen, in denen überwie-
gend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden) arbeiten 
wollen. Einzelheiten hierzu sind dem IfSG und den dazu ergangenen 
Ausführungsbestimmungen sowie den in mehreren Sprachen vorlie-
genden Merkblättern zu entnehmen. 

– Bei einer Beschäftigung in einer Klinik oder sonstigen Einrichtung 
des Gesundheitswesens dürfen Schülerinnen und Schüler nicht mit 
Personen in Berührung kommen, durch die sie in ihrer Gesundheit 
gefährdet würden. 

– Auf die besonderen Beschäftigungseinschränkungen und -verbote 
bei der Beschäftigung mit gefährlichen Arbeiten im Sinne des § 22 
JArbSchG wird hingewiesen. Ausnahmen von diesen Beschäfti-
gungsverboten sind im Rahmen der Berufsorientierung nicht zulässig 

Unfallversicherungsschutz 

Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum, einer Be-
triebserkundung oder einem Projekt im Sinne dieses Erlasses teilneh-
men, sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 b Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – 
Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils geltenden Fas-
sung gesetzlich unfallversichert. 

Haftpflichtversicherungsschutz 

Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum teilneh-
men, sind bei der Sparkassen-Versicherung gegen Ansprüche aus 
der gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Erziehungsberechtigte 
eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, geht 
diese vor. 

Ausgeschlossen sind Schäden an der Ladung sowie Schäden, die 
durch die Inbetriebnahme des Kraftfahrzeuges am Kraftfahrzeug 
selbst oder durch das Kraftfahrzeug entstehen. 

Die Versicherungssummen je Versicherungsfall betragen: 
1.100.000,- € bei Personenschäden 
500.000,- € bei Sachschäden 
51.500,- € bei Vermögensschäden allgemeiner Art 
51.500,- € bei Vermögensschäden durch Verletzung des Daten-
schutzes 

Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungs-
summen. Der Versicherungsschutz umfasst in Abänderung der allge-
meinen Versicherungsbedingungen insbesondere auch Ansprüche 
wegen der Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen ei-
nes Betriebes, die oben aufgeführten Ansprüche aus Vermögens-
schäden durch Verletzung des Datenschutzes sowie gegenseitige 
Ansprüche der Schülerinnen und Schüler, auch wenn es sich um Ge-
schwister handelt. 

Für den Ersatz von Schäden, die Schülerinnen und Schüler nicht im 
Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Tätigkeiten, sondern nur 
bei Gelegenheit des Betriebspraktikums verursachen (z.B. mutwillige 
Beschädigungen), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen 
Grundsätze, insbesondere also § 828 Abs. 3 BGB. Danach haftet 
eine Minderjährige oder ein Minderjähriger, die oder der das 7. Le-
bensjahr, aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, für Schäden, 
die sie oder er einem anderen zufügt, wenn sie oder er bei der Bege-
hung der schädigenden Handlung die zur Erkenntnis der Verantwort-
lichkeit erforderliche Einsicht hatte. Umfasst sind alle Haftpflichtschä-
den wegen Beschädigung von Kraftfahrzeugen beim Be- und Entla-
den und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Im Rahmen des Betriebspraktikums ist es verboten, ein Kraftfahrzeug 
zu führen. Wird eine Tätigkeit in einem wegen besonderer Gefähr-
dung grundsätzlich ausgeschlossenen Umfeld unerlaubt oder eigen-
mächtig ausgeführt, besteht kein Versicherungsschutz. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche auf Auskunft, Berich-
tigung, Sperrung und Löschung von Daten sowie die hiermit zusam-
menhängenden Verfahrenskosten. Ferner sind nicht versichert Bu-
ßen, Strafen sowie Kosten solcher Verfahren. In Ermangelung zu-
reichenden Deckungsschutzes entfallen Betriebspraktika von Schü-
lerinnen und Schülern in gewerblichen und öffentlich-rechtlichen Aus-
kunftsdiensten. 

Die Mitunterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum „Daten-
schutz im Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler – Ver-
pflichtung zur Verschwiegenheit“ durch die Erziehungsberechtigten 
begründet keine Mithaftung der Betreffenden im Fall eines durch die 
Praktikumstätigkeit verursachten Schadens im Bereich des Daten-
schutzes. 

Im Schadensfall ist eine Auskunft bei den Erziehungsberechtigten 
bzw. der Schülerin oder dem Schüler einzuholen, ob eine private 
Haftpflichtversicherung besteht. Ist dies nicht der Fall, so wird der 
Schadensfall durch die Schulleiterin oder den Schulleiter unter 
 

Angabe der Versicherungsnummer 50 076 366/415  
der  

Sparkassen Versicherung, Zweigniederlassung Wiesbaden  
Bahnhofstraße 69 , 65185 Wiesbaden  
Telefon: 0611 178–0, Telefax: 0611 178–2700 

gemeldet.
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